
113 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

21. 6. 1966 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , 
betreffend Körperschaftsteuer (Körperschaft­

steuergesetz 1966) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

1. Steuerpflicht 

U nb e s ch r ~ n k t e S t eu e r p f I ich t 

§ 1. (1) Unbeschränkt körperschaftsteuerpflich­
tig sind die folgenden Körperschaften, Personen­
vereinigungen und Vermögensmassen, . die ihre 
Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland 
haben: ' 

1. Kapitalgesellschaften (Aktiengesellschaften, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung); 

2. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften; 
3. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit; 
4. sonstige juristische Personen des privaten 

Rechts; 
5. nichtrechtsfähige Personenvereinigungen, 

Anstalten, Stiftungen und andere Zweckver­
mögen (§ 4); 

6. Betriebe gewerblicher Art von Körper­
schaften des öffentlichen Rechts (§ 2). 

(2) Die unbeschränkte Körpel'schaftsteuerpflicht 
erstreckt sich auf sämtliche Einkünfte. 

Betriebe gewerblicher Art von 
K ö r per s c h a f t end e s ö f f e n t I ic h e n 

Rechts 

§ 2. (1) Zu den Betrieben gewerblicher Art von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts gehören 
alle Einrichtungen dieser Körperschaften, die 
einer nachhaltigen wirtschaftlichen Tätigkeit zur 
Erzielung von Einnahmen oder anderen wirt­
schaftlichen Vorteilen dienen. Die Absicht, Ge­
winn zu erzielen, ist nicht erforderlich. Die Ein­
richtung ist als Betrieb gewerblicher Art nur dann 
steuerpflichtig, wenn sie sich innerhalb der Ge­
samtbetätigung der Körperschaft wirtschaftlich 
heraushebt. Diese wirtschaftliche Selbständigkeit 
kann in einer besonderen Leitung, in einem 
geschlossenen Geschäftskreis, in der Buchführung 
oder in einem ähnlichen auf eine Einheit hin­
deutenden Merkmal bestehen. Die Führung der 
Bücher bei einer anderen Verwaltung ist uner­
heblich. Die Verpachtung eines Betriebes, der 
steuerpflichtig wäre, wenn er vom Verpächter 

unmittelbar betrieben würde, steht einem Be­
trieb gewerblicher Art gleich. Das gleiche gilt 
für jede andere entgeltliche überlassung von Ein­
richtungen, Anlagen oder Rechten zu Betriebs­
zwecken dieser Art. 

(2) Zu den Betrieben gewerblicher Art von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts gehören 
auch Versorgungsbetriebe dieser Körperschaften. 
Versorgungsbetriebe sind nur solche Betriebe, 
welche die Bevölkerung mit Nutzwasser, Gas, 
Elektrizität oder Wärme versorgen, ferner solche 
Betriebe, die dem öffentlichen Verkehr oder dem 
Hafenbetrieb dienen. 

(3) Ein Betrieb gewerblicher Art ist auch dann 
unbeschränkt steuerpflichtig, wenn er selbst eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist. Betriebe, 
die in eine privatrechtliche Form gekleidet sind, 
werden nach den für diese Rechtsform geltenden 
Vorschriften besteuert. 

(4) Betriebe von Körperschaften des öffent­
lichen Rechts, die überwiegend der Ausübung der 
öffentlichen Gewalt dienen, gehören nicht zu den 
Betrieben gewerblicher Art. Eine Ausübung der 
öffentlichen Gewalt ist insbesondere anzunehmen, 
wenn es sich um Leistungen handelt, zu deren 
Annahme der Leistungsempfänger auf Grund 
gesetzlicher oder behördlicher Anordnung ver­
pflichtet ist. ,Solche Betriebe sind insbesondere 
Wasserwerke, wenn sie überwiegend der Trink­
wasserversorgung dienen, Forschungsanstalten, 
Wetterwarten, Schlachthöfe, Friedhöfe, Anstalten 
zur Nah;ungsmitteluntersuchung, zur Desinfek­
tion, zur Leichenverbrennung, zur Müllbeseiti­
gung, zur Straßenreinigung und zur Abfuhr von 
Spülwasser und Abfällen. 

(5) Land- und forstwirtschaftliche Betriebe von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts gehören 
nicht zu den im Abs. 1 bezeichneten Betrieben. 

Beschränkte Steuerpflicht 

§ 3. Beschränkt körperschaftsteuerpflichtig 
sind: 

1. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die weder ihre Geschäfts­
leitung noch ihren Sitz im Inland haben, mit 
ihren inländischen Einkünften; 

2. Körperschaften, Personenvereinigungen und 
Vermögensmassen, die nicht unbeschränkt steuer-
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2 113 der Beilagen 

pflichtig oder gemäß § 5 von der K-örperschaft­
steuer befreit sind, mit den inländischen Ein­
künften, von denen ein Steuerabzug zu erheben 
ist. 

Abgrenzung der persönlichen 
Steuerpflicht 

§ 4. Nichtrechtsfähige Personenvereinigungen, 
Anstalten, Stiftungen und andere Zweckvermögen 
sind dann körperschaftsteuerpflichtig, wenn ihr 
Einkommen weder nach diesem Bundesgesetz 
noch nach dem Einkommensteuergesetz unmittel­
bar bei einem anderen Steuerpflichtigen zu ver­
steuern ist. 

Befreiungen 

§ 5. (1) Von der Körperschaftsteuer sind be­
freit: 

1. Die österreichischen Bundesbahnen und die 
staatlichen- Monopolbetriebe; 

2. die Oesterreichische Nationalbank; 
3. das österreichische Postsparkassenamt; 
4. die Sparkassen (Sparkassenverwaltungsgesetz, 

BGBI. Nr. 296/1935), soweit sie der Pflege des 
eigentlichen Sparverkehrs dienen; 

5. Agrargemeinschaften im Sinne des Flurver­
fassungs-Grundsatz gesetzes 1951, BGBI. Nr. 103. 
Unterhalten sie einen Gewerbebetrieb, der über 
den Rahmen eines Nebenbetriebes hinausgeht, 
oder haben sie einen solchen Gewerbebetrieb ver­
pachtet, so sind sie insoweit steuerpflichtig; 

6. Körperschaften, PersonenvereinigungeIl und 
Vermögensmassen, die nach der Satzung, Stif­
tung oder sonstigen Verfassung und nach ihrer 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar kirchlichen, gemeinnützigen oder 
mildtätigen Zwecken dienen; 

7. rechtsfähige Pensions-, Witwen-, Waisen-, 
Sterbe-, Kranken-, Unterstützungskassen und 
sonstige rechtsfähige Hilfskassen nach Maßgabe 
der Bestimmungen des § 6; 

8. Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, 
deren tatsächlicher Geschäftsbetrieb sich auf die 
gemeinschaftliche Benutzung land- und forst­
wirtschaftlicher Betriebseinrichtungen oder Be­
triebsgegenstände beschränkt (zum Beispiel Zucht­
genossenschaften, Weidegenossenschaften, Maschi­
nengenossenschaften) ; 

9. Brennerei-, Imker-, Winzergenossenschaften 
und Genossenschaften zur Verwertung von 
Milch und Milchprodukten, deren tatsächlicher 
Geschäftsbetrieb sich auf die Bearbeitung oder 
Verwertung der von den Mitgliedern selbst ge­
wonnenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse be­
schränkt, wenn die Bearbeitung oder Verwertung 
im Bereich der Landwirtschaft liegt. Eine im 
Nebengeschäft _ betriebene Bearbeitung oder Ver­
wertung der. von den Mitgliedern selbst gewon­
nenen landwirtschaftlichen Erzeugnisse an Eiern 

oder Geflügel durch eine Genossenschaft zur Ver­
wertung von Milch oder Milchprodukten steht 
einer Steuerbefreiung des Hauptgeschäftes unter 
den oben genannten Voraussetzungen dann nicht 
entgegen, wenn die Genossenschaft schon bisher 
eine solche Verwertung im Nebengeschäft be­
trieben hat. Ein Nebengeschäft im Sinne dieser 
Bestimmung liegt dann vor, wenn die Erlöse ;1.us 
Eiern und Geflügel 25 v. H. der gesamten Erlöse 
aus Lieferungen und Leistungen der Milchver­
wertungsgenossenschaft nicht übersteigen. Der 
Gewinn aus diesem Nebengeschäft unterliegt der 
Körperschaftsteuer ; 

10. Anschlußgenossenschaften von Milchprodu­
zenten zur gemeinsamen Beteiligung an einer 
anderen Genossenschaft zur Verwertung von 
Milch und Milchprodukten und Milchlieferungs­
genossenschaften zur örtlichen Erfassung von 
Milch und Milchprodukten der Mitglieder zur 
Lieferung an eine andere Genossenschaft zur Ver­
wertung von Milch und Milchprodukten, wenn 
sich -ihr tatsächlicher Geschäftsbetrieb auf die 
Bearbeitung oder Verwertung der von den Mit­
gliedern selbst gewonnenen Milch und Milch­
produkte beschränkt. Lieferungen durch An­
schlußgenossenschaften und Lieferungsgenossen­
schaften oder deren Mitglieder an eine andere 
Genossenschaft zur Verwertung von Milch und 
Milchprodukten sind bei 4ieser Mitgliederanlie­
ferungen gleichzuhalten; 

11. Saatbaugenossenschaften, deren tatsäch­
licher Geschäftsbetrieb sich beschränkt auf 

a) die Züchtung, Vermehrung, Bearbeitung 
und Verwertung von Saatgut im Sinne des 
Saatgutgesetzes 1937, BGBI. Nr. 236/1937, 
und der hiebei anfallenden Nebenprodukte 
für ihre Mitglieder; 

b) die Beschaffung von Saatgut zum Z"\\'ecke 
der Züchtung oder Vermehrung auf eigenen 
Grundflächen oder auf solchen der Mit-
glieder; -

12. Zentralen von Genossenschaften nach Z. 8 
bis 11 ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform, wenn 
an den Geschäftsa;nteilen, am Grund- oder 
Stammkapital zum jeweiligen Bilanzstichtag 
steuerbefreite Genossenschaften mit mindestens 
90 v. H. beteiligt sind und sich der Geschäfts­
betrieb der Zentrale auf die Zwecke der ange­
schlossenen Mitglieder (Gesellschafter) und deren 
Einzelmitglieder beschränkt; 

13. kleine ViehversiCherungsvereine und bäu­
erliche Brandschadenversicherungsvereine, sofern 
ihre Beitragseinnahmen im Durchschnitt der 
letzten drei Wirtschaftsjahre (einschließlich des 
im Veranlagungsjahr endenden Wirtschaftsjahres) 
den Betrag von 60.000 S jährlich nicht über­
stiegen haben. 

(2) Die Befreiungen nach Abs. 1 sind nicht 
anzuwenden, soweit die, inländischen Einkünfte 
dem Steuerabzug unterliegen (§ 3 Z. 2). 
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(3) Die Befreiungen nach Abs. 1 Z. 4 bis 13 
sind auf beschränkt Steuerpflichtige (§ 3 Z. 1) 
nicht anzuwenden. 

(4) Sind Genossenschaften der im Abs. 1 Z. 8 
bis 11 genannten Art und ihre Zentralen im 
Sinne des Abs. 1 Z. 12 auf Grund von Gesetzen, 
Verordnungen ,oder auf solchen beruhenden be­
hördlichen Anordnungen gezwungen, ihre Ein­
richtungen auch Nichtmitgliedern zur Verfügung 
zu stellen oder Erzeugnisse von Nichtmitgliedern 
zu bearbeiten oder zu verwerten, wird hiedurch 
die Steuerbefreiung der Gewinne aus dem Mit­
gliedergeschäft nicht berührt; die Körperschaft­
steuer für Gewim.le' aus solchen zwangsweisen 
Nichtmitgliedergeschäften kann in einem nach 
Reingewinnsätzen zu ermittelnden Pauschbetrag 
festgesetzt werden. Gleiches gilt hinsichtlich not-
wendiger Hilfsgeschäfte (Abs. 5). ' 

(5) Die in Abs. 1 Z. 8 bis 11 genannten Er­
werbs- und Wirtschaftsgenossenschaften verlieren 
die Steuerbefreiung nicht dadurch, daß sie im 
Rahmen ihres Geschäftsbetriebes Hilfsgeschäfte 
tätigen. 

P e n s ion s- und U n t e r s t ü t z u n g s­
kassen 

§ 6. (1) Die im § 5 Abs. 1 Z. 7 genannten 
Kassen sind von der Körperschaftsteuer unter 
folgenden Voraussetzungen befreit: 

1. Die Kasse muß für Zugehörige oder früh~re 
Zugehörige eines einzelnen Betriebes oder meh­
rerer wirtschaftlich miteinander verbundener Be­
triebe bestimmt sein. Zu den Zugehörigen zählen 
auch deren Angehörige. Als Angehörige im Sinne 
dieser Bestimmung gelten nur die gemäß §§ 26 
und 27 des Einkommensteuergesetzes zusammen 
zu veranlagenden Personen. 

2. Der Personenkreis, der für Leistungen der 
Kasse in Betracht kommt, muß in den Satzungen 
oder Geschäftsbedingungen der Kasse genau be­
zeichnet sein. Die Mehrzahl dieser Personen darf 
sich nicht aus dem Unternehmer oder dessen An­
gehj)rigen (Z. 1) und bei Gesellschaften nicht ans 
den Gesellschaftern oder deren Angehörigen {Z. l' 
zusammensetzen. 

3. Bei Auflösung der Kasse darf ihr Vermögen 
satzungsmäßig nur dem in Z. 2 bezeichneten 
Personenkreis zufallen oder ausschließlich für 
gemeinnützige oder mildtätige Zwecke verwendet 
werden. 

4. Die Leistungen der Kasse dürfen folgende 
Beträge nicht übersteigen: 
als Pension (Pensionszuschuß) . 
als Witwengeld ........... . 
als Waisengeld ............ . 

für jede Waise, 

16.000 S jährlich, 
12.000 S jährlich, 

4.800 S jährlich 

als Sterbegeld .............. 2.000 S 
als Gesamtleistung. 

Sonstige Leistungen dürfen nur in Fällen der 
Hilfsbedürftigkeit und nur in angemessenem 

Ausmaß gewährt werden. Eine Hilfsbedürftigkeit 
im Sinne dieser Bestimmung liegt vor, wenn dem 
Leistungsempfänger zwangsläufig größere Auf­
wendungen entstehen, die er ohne Beeinträchti­
gung seiner wirtschaftlichen Lage nicht bestreiten 
kann. 

(2) Rechtsfähige Pensionskassen und ähnliche 
rechtsfähige Kassen, die einen Rechtsanspruch auf 
Leistungen gewähren, sind nur dann von der 
Körperschaftsteuer befreit, wenn sie bei Vor­
liegen der im Abs. 1 genannten Voraussetzungen 
auch als Versicherungsunternehmen nach den 
über die Beaufsichtigung der privaten Versiche­
rungsunternehmen und Bausparkassen bestehen­
den gesetzlichen Bestimmungen, beaufsichtigt 
werden. 

(3) Für rechtsfähige Unterstützungskassen und 
sonstige rechtsfähige Hilfskassen, die keinen 
Rechtsanspruch auf Leistungen gewähren, müssen 
außer den im Abs. 1 genannten noch die folgen­
den Voraussetzungen erfüllt sein: 

1. Die ausschließliche und unmittelbare Ver­
wendung des Vermögens und der Einkünfte der 
Kasse muß satzungsmäßig und tatsächlich 
dauernd für Zwecke der Kasse gesichert sein; 

2. die Arbeitnehmer dürfen zu laufendeIl Bei­
trägen oder zu sonstigen Zuschüssen nicht ver­
pflichtet sein; 

3. den Arbeitnehmern oder den Betriebsräten 
(Vertrauensmännern) muß satzungsmäßig und 
tatsächlich das Recht zustehen, an der Verwaltung 
sämtlicher Beträge, die der Kasse zufließen, be­
ratend mitzuwirken. 

(4) Werden die in den Abs. 1 bis 3 genannten 
Voraussetzungen erst 'im Laufe eines Kalender­
(Wirtschafts)jahres erfüllt, so tritt die Steuerbe­
freiung 'erst mit Beginn des folgenden Kalender­
(Wirtschafts)jahres ein. 

2. Einkommen 

Ermittlungszeitraum 

§ 7. (1) Die Körperschaftsteuer wird nach dem 
Einkommen, das der Steuerpflichtige innerhalb 
eines Kalenderjahres bezogen hat, bemessen. 

(2) Weicht bei Steuerpflichtigen, die Bücher 
nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches 
zu führen verpflichtet sind und solche tatsächlich 
ordnungsmäßig führen, das Wirtschaftsjahr, für 
das sie regelmäßig Abschlüsse machen, vom 
Kalenderjahr ab, so gilt der Gewinn aus Ge­
werbebetrieb als in dem Kalenderjahr bezogen, 
in dem das Wirtschaftsjahr endet. Das gilt ent­
sprechend bei buchführenden Steuerpflichtigen, 
die Land- und Forstwirtschaft betreiben. 

Ein kom m e n, Ein kom m e n s­
ermittlung 

§ 8. (1) Was als Einkommen gilt und wie das 
Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich nach 
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den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes I ihren Mitgliedern auf Waren gewährt werden, 
und dieses Bundesgesetzes. Hiebei sind auch ver- die sie im abgelaufenen Wirtschafts jahr bezogen 
deckte Gewinnausschüttungen zu berücksichtigen. haben. Nachzahlungen, die bei Lieferungen oder 
Bei Ermittluno- des abzugsfähigen Verlustes sind Leistungen der Mitglieder an die Genossenschaft 
die Vorschrift~n der §§ 10 und 12 Z. 3 nicht an Stelle von Warenrückvergütungen gewährt 
anzuwenden. werden, und Rüc;kzahlungen, die bei Erhebung 

(2) Bei Steuerpflichtigen, die nach den Vor- von Unkostenbeiträgen geleistet werden, sind wie 
schriften des Handelsgesetzbuches zur Führung Warenrückvergütungen zu behandeln. 
von Büchern verpflichtet sind, sind alle Einkünfte (2) Warenrückvergütungen an Genossenschafts­
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu behandeln. mitglieder sind steuerlich nur insoweit abzugs,-

(3) Für die Ermittlung des Einkommens ist es fähig, als sie im Mitgliedergeschäft erwirtschaftet 
ohne Bedeutung, ob das Einkommen. verteilt und in den Steuererklärungen als solche ausge­
wird oder nicht. Ausschüttungen jeder Art auf wiesen wurden. Der Abzug einer Warenrückver­
Genußscheine, mit denen das Recht auf Beteili- gütunghat außerdem insoweit zu unterbleiben, 
gung am Gewinn und am Liquidationserlös der als der Gesamtbetrag der ausgeschütteten Ge­
Kapitalgesellschaften verbunden ist, dürfen das winnanteile hinter dem Betrag einer 50 /oigen 
Einkommen nicht mindern. Verzinsung des Eigenkapitals zurückbleibt. Unter 

B e f r e i u n gen bei Per s 0 n e n­
vereinigungen 

§ 9. (1) Bei Personenvereinigungen, die unbe­
schränkt steuerpflichtig sind, bleiben für die Er­
mittlung des Einkommens die Mitgliedsbeiträge 
außer Ansatz. Mitgliedsbeiträge sind Beiträge, die 
die Mitglieder einer Personenvereinigung ledig­
lich in ihrer Eigenschaft als Mitglieder nach den 
Satzungen zu entrichten verpflichtet sind. 

(2) Für Versicherungsunternehmen ist die Vor­
schrift des Abs. 1 nicht anzuwenden. 

B e f r e i u n gen bei S c h ach t e 1-
gesellschaften 

§ 10. (1) Ist eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaft oder ein unbeschränkt steuer­
pflichtiger Versicherungsverein auf Gegenseitig­
keit nachweislich seit mindestens zwölf. Monaten 
vor dem für die Ermittlung des Einkommens 
maßgebenden Schlußstichtag ununterbrochen an 
dem Grund- oder Stammkapital einer unbe­
schränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaft in 
Form von Aktien oder Anteilen mindestens zu 
einem Viertel unmittelbar beteiligt, so bleiben 
die auf die Beteiligung entfallenden Gewinnan­
teile jeder Art außer Ansatz. 

(2) Diese Vorschriften gelten entsprechend, 
wenn Bund, Länder, Gemeinden, Gemeinde.ver­
bände oder Betriebe von inländischen Körper­
schaften des öffentlichen Rechts an unbeschränkt 
steuerpflichtigen Ka pi tal gesellschaften beteiligt 
sind. 

(3) Soweit die Gewinnanteile außer Ansatz 
bleiben, ist der Steuerabzug vom Kapitalertrag 
nicht vorzunehmen. 

War e n r ü c k ver g Ü tun gen bei E r­
wer b s- und Wir t s c h a f t s gen 0 s s e n­

schaften 

§ 11, (1) Warenrückvergütungen sind Ver­
gütungen, die von Erwerbs- und Wirtschafts­
genossenschaften nach Schluß des Gesmäftsjahres 

Eigenkapital sind die eingezahlten Geschäftsan­
teile und die offenen Rücklagen, vermindert um 
ausgewiesene Verluste und vermehrt um ausge­
wiesene Gewinne, soweit diese nicht ausgeschüttet 
oder rückvergütet werden, am Ende des Wirt­
schaftsjahres zu verstehen. 

(3) Die Einschränkung gemäß Abs. 2 zweiter 
Satz gilt. nicht für andere als im § 5 Abs. 1 Z. 8 
bis 11 genannte steuerpflichtige Genossenschaften, 
deren Geschäftsbetrieb sich auf die Bearbeitung 
oder Verwertung der von den Mitgliedern selbst 
gewonnenen land- und forstw-irtschaftlichen Er~ 
zeugnisse und auf zwangsweise Nichtmitglieder­
geschäfte (§ 5 Abs. 4), wenn die Bearbeitung oder 
Verwertung im Bereich der Landwirtschaft liegt, 
beschränkt. 

(4) Bei den im§ 5 Abs. 1 Z. 8 bis 11 nicht 
genannten Verwertungsgenossenschaften, deren 
Geschäftsbetrieb sich nicht auf das Mitglieder­
geschäft und auf das zwangsweise Nichtmitglie­
dergeschäft (§ 5 Abs. 4) beschränkt oder deren 
Bearbeitung oder Verwertung nicht im Bereich 
der Land- und Forstwirtschaft liegt, sowie bei 
Bezugs- und Absatzgenossenschaften und bei Zu­
sammenschlüssen solcher Genossenschaften unter­
bleibt der Abzug einer Warenrückvergütung 
außerdem insoweit, als sie 2 v. H. des Mitglieder­
umsatzes übersteigt. 

(5) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für das Geld­
und Kreditgeschäft der Kreditgenossenschaften. 

(6) Zur Feststellung des Gewinnes aus dem 
Mitgliedergeschäft ist der Gesamtgewinn vor 
Abzug der Warenrückvergütungen aufzuteilen, 

a) bei Verwertungsgenossenschaften im Ver­
hältnis des Wareneinkaufes bei Mitgliedern 
zum gesamten Wareneinkauf, 

b) bei den übrigen Genossenschaften im Ver­
hältnis des Umsatzes mit Mitgliedern zum 
Gesamtbetrag der Einnahmen aus Liefe­
rungen und Leistungen. 

(7) Bezugs- und Absatzgenossensmaften haben 
den im Mitgliedergeschäft erwirtscha~teten Ge-
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winn getrennt für das Absatzgeschäft nach Abs. 6 
lit. a und für das Bezugsgeschäft nach Abs. 6 
lit. b zu ermitteln. Der so ermittelte Gewinn aus 
dem Mitgliedergeschäft bildet die obere Grenze 
für den Abzug der Warenrückvergütungen an 
Mitglieder. 

(8) Warenrückvergütungen der Verbraucher­
genossenschaften, die bei Beginn des Wirtschafts­
jahres dem Grunde und der Höhe nach fest­
stehen und demgemäß dem Genossenschafter bei 
Bezug der Ware einen genau bezeichneten 
Rechtsanspruch auf die Auszahlung der Waren­
rückvergütung gewähren, sind wie Rabatte zu 
behandeln und daher abzugsfähige Betriebsaus-
gaben.. . 

Abzugsfähige Beträge 

§ 12. Bei Ermittlung des Einkommens sind die 
folgenden Beträge abzuziehen, soweit sie nicht 
bereits nach den Vorschriften des Einkommen­
steuergesetzes abzugsfähige Betriebsausgaben 
sind: 

1. Bei Kapitalgesellschaften 
die Kosten der Ausgabe von Aktien und sonsti­
gen Gesellschaftsanteilen, soweit sie nicht aus 
dem Ausgabeaufgeld g.edeckt wCl"den können; 

2. bei Versicherungsunternehmen 
Zuführungen zu versicherungstechnischen Reser­
ven (§ 13) und· Beitrags(Prämien)rückerstattun­
gen (§ 14); 

3. Vermögensvermehrungen, die dadurch ent­
stehen, daß Schulden zum Zwecke der Sanierung 
ganz oder teilweise erlassen werden. 

Versicherungstechnische 
Reserven 

§ 13. (1) Zuführungen zu versicherungstechni­
schen Reserven (§ 12 Z. 2) sind insoweit abzugs­
fähig, als es sich bei diesen Reserven um echte 
Schuldposten oder um Posten handelt, die der 
Rechnungsabgrenzung dienen. Hiebei dürfen die 
Reserven den Betrag nicht übersteigen, der zur 
Sicherstellung der Verpflichtungen aus den am 
Bilanzstichtag bestehenden Versicherungsverträ­
gen erforderlich ist. 

(2) Für die Abzugsfähigkeit der Zuführungen 
zu Reserven zum Ausgleich des schwankenden 
Jahresbedarfes sind insbesondere die folgenden 
Voraussetzungen erforderlich: 

1. Es muß nach den Erfahrungen in dem be­
treffenden Versicherungszweig mit erheblichen 
Schwankungen des Jahresbedarfes zu rechnen 
sein; 

2. die Sch~ankungen des Jahresbedarfes dürfen 
nicht durch die Prämien ausgeglichen werden. Sie 
müssen aus den am Bilanzstichtag bestehenden 
Versicherungsverträgen herrühren und dürfen 
nicht durch Rückversicherungen gedeckt sein. 

Bei t rag s (P r ä m i e n) r ü c k­
erstattungen 

§ 14. (1) Für Beitrags(Prämien)rückerstattun­
gen, die auf Grund des Geschäftsergebnisses ge­
währt werden, gilt folgendes: 

1. Beitrags(Prämien)rückerstattungen, die aus 
dem Lebens- oder Krankenversicherungsgeschäft 
stammen, sind abzugsfähig. 

2. Beitrags(Prämien)rückerstattungen, die nicht 
aus dem Lebens- oder Krankenversicherungs­
geschäft stammen, sind nur insoweit abzugsfähig, 
als sie den überschuß nicht übersteigen, der sich 
ergeben würde, wenn die auf das Wirtschaftsjahr 
entfallenden V ersi cherungsleistungen, überträge 
und Reserven sowie di'e sämtlichen sonstigen 
persönlichen und sachlichen· Betriebsausgaben 
allein aus der auf das Wirtschaftsjahr entfallen­
den Beitrags(Prämien)einnahme bestritten wor­
den wären. Die Beitrags(Prämien)rückerstattun­
gen müssen spätestens bei Genehmigung des Ab-

. schlusses des Wirtschaftsjahres durch die satzungs­
mäßig zuständigen Organe mit der Maßgabe be­
schlossen werden, daß sie spätestens auf die Bei­
träge (Prämien), die in dem der Beschlußfassung 
folgenden Kalenderjahr fällig werden, anzurech­
nen oder während desselben bar auszuzahlen 
sind. 

(2) Zuführungen zu Reserven für Beitrags­
(Prämien)rückerstattungen sind nur insoweit ab­
zugsfähig, als sie für Leistungen aus den am 
Bilanzstichtag laufenden Versicherungsverträgen 
e·rforderlich . sind und die ausschließliche Ver­
wendung dieser Reserven für eine phinmäßige 
Ausschüttung durch Satzung oder durch ge~ 
schäftsplanmäßige Erklärung gesichert ist. Die 
ausschließliche Verwendung dieser Reserven im 
Lebens(Kranken)versicherungsgeschäft für die 
Zwecke der Beitrags(Prämien)rückerstattung gilt 
auch dann noch als gesichert, wenn nach der 
Satzung oder der geschäftsplanmäßigen Erklä­
rung mit Genehmigung der V ersicherungsa uf­
sichtsbehörde im Interesse der Versicherten in 
Ausnahmefällen aus den Reserven für Beitrags­
(Prämien)rückerstattungen Beträge zur Abwen­
dung eines Notstandes entnommen werden 
dürfen. Abs. 1 Z. 2 erster Satz gilt sinngemäß. 

(3) Bei Versicherungsunternehmen, die das 
Lebens(Kranken)versicherungsgeschäft allein oder 
neben anderen Versicherungszweigen betreiben, 
sind für das Lebens(Kranken)versicherungsge­
schäft mindestens 10 v. H. des nach den Vor­
schriften des Einkommensteuergesetzes und dieses 
Bundesgesetzes ermittelten Gewinnes zu ver­
steuern, von dem der bei dem Lebens(Kranken)­
versicherungsgeschäft für die Versicherten be­
stimmte Anteil noch nicht abgezogen ist. 

Beschränkt steuerpflichtige 
Ver s ich e run g s u n t e r ne h m e n 

§ 15. (1) Bei beschränkt steuerpflichtigen Ver­
sicherungsunternehmen ist für die Berechnung 
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des inländischen, steuerpflichtigen Einkommens Das Finanzamt kann in berücksichtigungswürdi­
von dem technischen Ergebnis des inländischen gen Fällen auf Antrag diesen Zeitraum ver­
Versicherungs geschäftes auszugehen. Hinzuzu- längern. 
rechnen ist der dem Inlandsgeschäft entspre- (2) Zur Ermittlung des Gewinnes im Sinne 
chende Anteil an den Vermögenserträgnissen des des Abs. 1 ist das zur Verteilung kommende 
Gesamtunternehmens. Abzuziehen ist der dem· Vermögen (Abwicklungs-Endvermögen) dem 
inländischen Versicherungsgeschäft entsprechende Vermögen am Schluß. des der Auflösung voran­
Anteil an den Generalunkosten des Gesamt- gegangenenWirtschaftsjahres (Abwicklungs­
unternehmens, soweit sie nicht im technischen Anfangsvermögen) gegenüberstellen. 
Ergebnis des inländischen Versicherungsgeschäftes 
enthalten sind. . (3) Von dem Abwicklungs-Endvermögen sind 

(2) W f ·· d . I" d' ch v'ch die steuerfreien Vermögens zugänge abzuziehen, enn ur as 111 an IS e erSI erungs-
geschäft eine steuerlich einwandfreie gesonderte die dem Steuerpflichtigen in dem· Abwicklungs-

k ch zeitraum zugeflossen sind. Ermittlung des Inlandsein ommens ni t mög-
lich ist, so ist als inländisches steuerpflichtiges (4) Abwicklungs-Anfangsvermögen ist das Be­
Einkommen der dem Verhältnis der inländischen triebsvermögen, das am Schluß des der Auf­
Prämieneinnahme zur Gesamtprämieneinnahme lösung vorangegangenen Wirtschaftsjahres der 
entsprechende Teil des ausgewiesenen Gewinnes Veranlagung zur Körperschaftsteuer zugrunde 
des Gesamtunternehmens zugrunde zu legen. lag oder, wenn eine Veranlagung nicht durchzu-

(3) Dem nach den Abs. 1 und 2 berechneten führen war, das nach den V,orschriften ~es Ein­
Betrag sind die nach diesem Bundesgesetz nicht, k~~menst:uerg:setzes " ermlt:elte . Betnebs;er­
abzugsfähigen Aufwendungen hinzurechnen. mogen. WIrd dIe Auflosung 1m Wlrtschaftsphr 

der Gründung (Errichtung) beschlossen, ist Ab­

Nie h tab zug s f ä h i g e A u f­
wendungen 

§ 16. Nichtabzugsfähig sind: 

1. Die Aufwendungen für die Erfüllung von 
Zwecken des Steuerpflichtigen, die durch Stiftung, 
Satzung oder sonstige Verfassung vorgeschrieben 
sind; 

2. die Steuern vom Einkommen, die Vermö­
gensteuer und die Abgabe vom Vermögen, die 
der Erbschaftssteuer entzogen sind (Erbschafts­
steueräquivalent), gemäß dem Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 286/1960; 

3. die Vergütungen jeder Art, die an Mit­
glieder d~s Aufsichtsrats, Verwaltungsrats oder 
andere mit der überwachung der Geschäftsfüh­
rung beauftragte Personen gewährt werden; 

4. die Aufwendungen zu gemeinnützigen, 
mildtätigen, kirchlichen und ähnlichen Zwecken. 

Anteilige Abzüge 

§ 17. Ist das Einkommen nur zu einem Teil 
steuerpflichtig, so dürfen Aufwendungen nur in­
soweit abgezogen werden, als sie mit steuer­
pflichtigen Einkünften in unmittelbarem wirt­
schaftlichen Zusammenhang stehen. Besteht das 
Einkommen nur aus Einkünften, von denen ein 
Steuerabzug zu erheben ist (§ 3 Z. 2), so ist em 
Abzug von Aufwendungen nicht zulässig. 

Auflösung und Abwicklung 
(L i q u i d at ion) 

§ 18. (1) Wird eine Kapitalgesellschaft, die ihre 
Auflösung beschlossen hat, abgewickelt, so ist der 
im Zeitraum der Abwicklung erzielte Gewinn 
der Besteuerung zugrunde zu legen. Der Besteu­
erungszeitraum darf drei Jahre nicht übersteigen. 

wicklungs-Anfangsvermägen das eingezahlte 
Grund- oder Stammkapital. Das Abwicklungs­
Anfangsvermögen ist um den Gewinn des vor­
angegang~nen Wirtschaftsjahres zu kü;zen, der im 
Abw·icklungszeitraum ausgeschüttet 'worden ist. 

(5) Auf die Gewinnermittlung sind im übrigen 
die sonst geltenden Vorschriften anzuwenden. 

Ver s c h m e I z u n g (F u s ion) und 
Umwandlung 

§ 19. (1) Geht das Vermögen einer Kapital­
gesellschaft mit oder ohne Abwicklung (Liqui­
dation) auf einen an~eren über, so ist § 18 ent­
sprechend anzuwenden. Für die Ermittlung des 
Gewinnes tritt an die Stelle des Zur Verteilung 
kommenden Vermögens der Wert der für die 
übertragung des Vermögens gewährten Gegen­
leistung nach dem Stand im Zeitpunkt der über­
tragung. 

(2) Der beim übergang sich ergebende Gewinn 
scheidet für die Besteuerung insoweit aus, als die 
folgenden Vora~lSSetzungen erfüllt sind: 

1. Das Vermögen einer inländischen Kapital­
gesellschaft muß als Ganzes auf eine andere in­
ländische Kapitalgesellschaft gegen Gewährung 
von Gesellschaftsrechten der übernehmenden 
Gesellschaft übergehen; 

2. es muß sichergestellt sein, daß dieser Ge­
winn später der Körperschaftsteuer unterliegt. 

Verlegung der G e sc h ä f t sie i tun g 
ins Ausland 

§ 20. (1) Verlegt eine unbeschränkt steuer­
pflichtige Kapitalgesellschaft ihre Geschäftsleitung 
und ihren Sitz oder eines von beiden ins Ausland 
und scheidet sie dadurch aus der unbeschränkten 
Steuerpflicht aus, so ist § 18 entsprechend anzu-
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wenden. An die Stelle d~s zur Verteilung kom­
menden Vermögens tritt der gemeine Wert des 
vorhandenen Vermögens. 

(2) Abs. 1 gilt entsprechend, wenn die inländi­
sche Betriebsstätte einer beschränkt steuerpflich­
tigen Kapitalgesellschaft aufgelöst oder ins Aus­
land verlegt oder ihr Vermögen als Ganzes an 
einen anderen übertragen. wird. 

3. Steuertarif 

A b (A u f) run dun g 

§ 21. Das Einkommen ist auf volle 100 S ab­
oder aufzurunden, wobei Restbeträge bis ein­
schließlich 50 S zu vernachlässigen und Rest­
beträge von mehr als 50 S als volle 100 S zu 
rechnen sind. 

Steuersätze 

§ 22. (1) Die Körperschaftsteuer beträgt bei 
einem Einkommen (§ 21) 

bis 100.000 S 
240/0 des Einkommens, 

von 100.100 S bis 113.600 5 
240/0 des Einkommens zuzüglich 
50% des 100.000 S übersteigenden Einkom­
mensbetrages, 

von 113.700 S bis 200.000 S 
30% des Einkommens, 

von 200.100 S bis 250.000 S 
30% des Einkommens zuzüglich 
500/0 des 200.000 S übersteigenden Einkom­
mensbetrages, 

von 250.100 S bis 1,000.000 S 
40% des Einkommens, 

von 1,000.100 S bis 1,111.100 S 
400/0 des Einkommens zuzüglich 
40% des 1,000.000 S übersteigenden Einkom­
mensbetrages, 

über 1,111.100 S 
44% des Einkommens. 

(2) Die Körperschaftsteuer ermäßigt sich auf 
die Hälfte des sich nach Abs. 1 ergebenden Be­
trages, soweit unbeschränkt steuerpflichtige 
Kapitalgesellschaften offene Ausschüttungen auf 
Grund eines den handelsrechtlichen Vorschriften 
entsprechenden Gewinnverteilungsbeschlusses vor­
nehmen. Dabei sind, Ausschüttungen dem Wirt­
schaftsjahr zuzurechnen, für das sie gewährt wor­
den sind. Nachträgliche Ausschüttungen für be­
reits abgelaufene Wirtschaftsjahre sind dem Wirt­
schaftsjahr zuzurechnen, das der Beschlußfassung 
unmittelbar vorausgeht. Bei Kapitalgesellschaften, 
deren Einkommen teilweise dem begünstigten 
Steuersatz nach Abs. 3 unterliegt, sind die Aus­
schüttungen im Verhältnis der nach Abs. 3 be­
günstigten Einkünfte zum Einkommen aufzu­
teilen. In diesem Fall sind auf den Teil der Aus-

schüttungen, der auf die nach Abs. 3 begünstigten 
Einkünfte entfällt, die Bestimmungen dieses Ab­
satzes nicht anzuwenden. 

(3) Die Körperschaftsteuer beträgt die Hälfte 
des sich nach Abs. 1 ergebenden .Betrages 

1. bei den Landeshypothekenanstalten ein­
schließlich der Pfandbriefstelle der österreichi­
schen Hypothekenanstalten für Einkünfte aus 
dem Kommunalkredit-, Realkredit- und Meliora­
tionskreditgeschäft, wenn diese Kredite nicht 
binnen vier Jahren rückzahlbar sind; 

2. bei gemischten Hypothekenbanken für die 
Einkünfte aus den im § 5 des Hypothekenbank­
gesetzes genannten Geschäften. 

(4) Die Körperschaftsteuer beträgt ein Drittel 
des sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages 

1. bei kleinen Viehversicherungsvereinen und 
bäuerlichen Brandschadenversicherungsvereinen, 
deren Beitragseinnahmen im Durchschnitt der 
letzten drei Wirtschaftsjahre (einschließlich des 
im Veranlagungsjahr endenden Wirtschaftsjahres) 
den Betrag von 60.000 S jährlich überstiegen 
haben; 

2. bei Kreditgenossenschaften, die Kredite aus­
schließlich an ihre Mitglieder gewähren. Die Mit­
gliedschaft gilt als gegeben, wenn spätestens bei 
der Kreditgewährung die Beitrittserklärung vor­
liegt und deren Annahme unverzüglich erfolgt. 
Betreiben Kreditgenossenschaften auch andere als 
Geld- und Kreditgeschäfte, unterliegt der hieraus 
erzielte Gewinn dem vollen Steuersatz. Für den 
Steuersatz ist sowohl hinsichtlich des Geld- und 
Kreditgeschäftes als auch der anderen Geschäfte 
das Einkommen maßgebend. Die auf das Geld­
und Kreditgeschäft und die auf andere Geschäfte 
bezughabenden Bestands- und Erfolgskonten 
müssen in der Buchführung getrennt ausgewiesen, 
und in einer Beilage zur Steuererklärung leicht 
nachprüfbar, dargestellt werden. Das Bundes­
mInlsterium für Finanzen wird ermächtigt, 
nähere Anordnungen hinsichtlich der getrennten 
Kontenführung zu erlassen; 

3. bei Zentralkassen der Kreditgenossenschaf­
ten, wenn sie Kredite a1:lsschließlich an ihre Mit­
glieder (Gesellschafter) gewähren und wenn von 
der Gesamtsumme der Kredite und von den 
Gesamtverpflichtungen im Jahresdurchschnitt 
mindestens 80 v. H. auf die in der Form von 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften ge­
führten Mitglieder der Zentralkassen und auf die 
genossenschaftlichen Zentralbanken entfallen. 

(5) Die Körperschaftsteuer für Einkünfte, die 
dem Steuerabzug unterliegen, ist durch den 
Steuerabzug abgegolten, wenn der Bezieher der 
Einkünfte nur beschränkt körperschaftsteuer­
pflichtig ist und die Einkünfte nicht in einem 
inländischen gewerblichen oder land- und forst-

. wirtschaftlichen Betrieb angefallen sind. 
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4. Veranlagung und Entrichtung der Steuer 

Allgemeines 

§ 23. Auf die Veranlagung zur Körperschaft~ 
steuer und auf die Entrichtung der Körper­
schaftsteuer sind die Vorschriften entsprechend 
anzuwenden, die für die Einkommensteuer gel­
ten. Die Bestimmungen des § 6 d Abs. 2 des Ein­
kolllmensteuergesetzes über die Nachversteue­
rung der Investitionsrücklage(n) sind sinngemäß 
anzuwenden. 

Pauschbesteuerung 

§ 24. Das Finanzamt kann die Körperschaft­
steuer in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn 
das steuerpflichtige Einkommen offenbar den 
Betrag von 10.000 S nicht übersteigt und die 
genaue Ermittlung dieses Einkommens zu einer 
unverhältnismäßig großen Verwaltungsarbeit 
führen würde. 

5. Übergangs- und Schlußvorschriften 

Inkrafttreten und Aufhebung 

§ 25. (1) Die Bestimmungen dieses Bundes­
gesetzes sind anzuwenden, 

1. wenn die Körperschaftsteuer veranlagt wird, 
erstmalig bei der Veranlagung für das Kalender" 
jahr 1968, 

2. wenn die Körperschaftsteuer durch Abzug 
eingehoben wird, für die Zeit ab 1. Jänner 1968. 

(2) Die bisher auf dem Gebiete der Körper­
schaftsteuer bestehenden Vorschriften sind noch 
anzuwenden, 

1. wenn die Körperschaftsteuer veranlagt wird, 
letztmalig bei der Veranlagung für das Kalender­
jahr 1967, 

2. wenn die Körperschaftsteuer durch Abzug 
eingehoben wird, für die Zeit bis 31. Dezember 
1967. 

(3) Abweichend von den Bestimmungen der 
Abs. 1 und 2 sind die Vorschriften des § 6 dieses 
Bundesgesetzes auf alle noru nicht rechtskräftigen 
Veranlagungen anzuwenden. 

(4) Von den Bestimmungen des Abs. 2 w~rden 
die in den nachstehenden Bundesgesetzen ent­
haltenen Vorschriften betreffend die Körper­
schaftsteuer nicht berührt: 

1. Bundesgesetz zur Förderung der Atomfor­
schung, BGBl. Nr. 73/1959; 

2. ERP-Fonds-Gesetz, BGBl. Nr. 207/1962; 
3. Elektrizitätsförderungsgesetz 1953, BGBl. 

Nr. 113 in der Fassung der Bundesgesetze, BGBl. 
Nr. 151/1958 und BGBl. Nr. 194/1963; 

4. Versicherungswiederaufbaugesetz, BGBl. 
Nr. 185/1955. 

(5) Außer den im § 16 Z. 2 angeführten Ab­
gaben sind auch die Sondersteuer vom Ver­
mögen gemäß Artikel II Abschnitt Ades Budget­
sanierungsgesetzes 1963, BGBl. Nr. 83, die ein­
malige Abgabe vom Vermögenszuwachs gemäß 
dem Bundesgesetz BGBl. Nr. 165/1948, und die 
einmalige Abgabe vom. Vermögen gemäß dem 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 166/1948 nicht abzugs­
fähig. 

Voll z i e h u n g 

§ 26. Mit der Vollziehung dieses Bundes­
gesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen 
betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen 

Der vorliegende GesetzentWurf stellt eine 
Zusammenfas'sung aller auf dem Gebiete des 
Körperschaftsteuerrechtes geltenden gesetzlichen 
Vorschriften dar. Durch diese Zusammenfassung 
soll erreicht werden, daß die Bestimmungen des 
geltenden Rechtes, die gegenwä.rtig in verschie­
denen n'icht immer leicht auffindbaren Fund­
stellen verstreut sind, in einem Bundesgesetz 
wsammcngefaßt und dadurch für die Allgemein­
heit leicht aufnndbar werden. Damit wird der 
immer wieder vorg,ebrachten Bes'chwerde, daß 
der Rechtsstoff für die rechtsuchende Offentlich­
keits·chwer zugänglich sei, nunmehr auch auf 
diesem Gebiet Rechnung g,etragen. 

Die im vorliegenden Ge'Setzentwurf vor­
geslchenen Anderungen g.egenüber dem gelten­
den Recht betreff·en im wesentlichen Maß­
nahmen, die zur Anpassung einzelner V orschrif­
ten an die derzeitigen Verhältni'sse und im 
Interesse einer Förderung des Wirtsduftswachs­
tums erforderlich sind. Es handelt sich hiebei 
insbesondere um die Neuregclung betreffend die 
Pensions- und Unterstützung&kassen, den Weg­
fall der Mindestbes,oeuerung, die Valorisierung 
der Einkommensstuten des Steuertarifes und die 
Begünstigung für ausgeschüttete Gewinne. 

Im einzelnen wird bemerkt: 

Z. 2: Unvcrändert aus geltendem Recht (§ 1 
Abs. 1 Z. 2 KStG.) übernommen. 

Z. 3: Unverändert aus geltendem R.echt (§ 
Abs. 1 Z. 3 KStG.) übernommen. 

Z. 4: Unverändert aus geltendem Recht (§ 1 
Abs. 1 2. 4 KStG.) übernommen. 

Z. 5: An Stelle des Begriffes "nichtr·echtsfähige 
Vereine", der dem österreichis'chen Recht fr-emd 
is,t, wurde in Anpassung an die Vorschrift des 
§ 4 der Begriff "nichtrechtsfähige PersoneilVer­
einigungen" übernommen. Im übri.gen unver­
ändert aus geltendem Recht (§ 1 Abs. 1 Z.· 5 
KStG.) übernommen. 

Z. 6: Unverändert aus geltendem Recht (§ 1 
Abs. 1 2.6 KStG.) übernommen. Der durCh 
Artikel I Z. 1 der KStN ov. 1963 angefügte 
Wortlaut wurde sachlich unverändert in § 2 
Abs. 2 des Entwurfes übernommen. 

Abs. 2: Aus geltendem Recht (§ 1 Abs.· 2 
KStG.) . unverändert übernommen. 

Zu § 2: 

Abs. 1: Sachlich unverändert aus geltendem 
Recht (§ 1 KStDV.) übernommen. 

Abs. 2: Sachlich unverändert aus geltendem 
Recht (Artikd I Z. 1 KStNov.1963) über­
nommen. 

Zu § 1: Abs. 3: Unverändert aus gdtendem Recht 
Sachlich unrverändert aus gelllendem Recht (§ 5 KStDV.) übernommen. 

(§ 1 KStG.) übernommen. Abs. 4: Sachlich unverändert aus geltendem 
Abs. 1 Z. 1: B,ei Aufzählung der Kapital- Recht (§ 4 KStDV.) übernommen. 

gesellschaften wUl'den die "Kolonialgesdlschaf- Abs. 5: Sachlich unverändert aus geltendem 
ten", die "bergrechtlichen Gewerkschaften" und Recht (§ 3 KStDV.) übernommen.. 
die "Kommanditgesellschaften auf Akti,en" weg-
gelassen. Die Kolonialgesellschaften sind dem Zu § 3: 

Z. 1: Unverändert aus geltendem Recht (§ 2 
2.1 KStG.) übernommen. 

2. 2: Die Einfügung der Worte "oder gemäß 
§ 5 von der Körperschaftsteuer befreit" e.rfolgt 
-in Anpassung an die Vorschrift des § 5 Abs. 2. 

österreichischen Recht fremd. Die Rechtsform 
der bergrechtlichen Gewerkschafte.n besteht seit 
31. Dezember 1960 nicht mehr; ·vgl. § 142 des 
Bundesgesetz·es vom 10. März 1954 über das 
Bergwesen (Berggesetz), BGBL Nr. 73. Die 
bestehenden Kommanditgesellschaft,en auf 
Aktien sind mit 31. Dezember 1966 aufgelöst, 
sofern sie nicht früher verschmolzeri, -um'- Zu § 4: 
gewandelt oder aufgelöst sind (§ 265 des Aktien- Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
gesetzes 1965). (§ 3 KStG.) übernommen. 

----------- --------------~ 
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Zu § 5: 

Abs. 1: 

Z. 1 bis 4: Sachlich unveränden aus gelten­
dem Recht (Artikel IV StKG. 1946, BGBl. 
Nr. 171/1946) übernommen. 

Z. 5: Diese Bestimmung wurde den Begriffs­
bezeichnungen der österreichischen Rechtsord­
nung angepaßt und mit § 2 Z. 5 GewStG. 1953, 
BGBl. Nr. 2/1954, in übereinstimmung ge­
bracht. 

Z. 6: Unverändert aus geltendem Recht (§ 4 
Abs. 1 Z. 6 KStG.) übernommen. 

Z. 7: Aus geltendem Recht (§4 Abs. 1 Z. 7 
KStG.) übernommen. Hinsichtlich der Knde­
rungen geg,enüber dem geltenden Recht siehe 
Erläuterungen zu § 6. 

Z. 8 bis 12: Unverändert aus geltendem Recht 
(A,r~ikel I Z. 2 KStNov. 1963) übe'rnommen. 

Z. 13: Unverändert aus gdtendem Recht 
(Artikel VIII Abs. 2 StKG. 1949, BGBl. Nr. 132/ 
1949, in der Fassung des Artikels VII Z. 3 
2. StKG. 1951, BGBl. Nr. 8/1952) übernommen. 

Abs. 2: Unv,erändert aus gdtendem Recht (§ 4 
Abs. 2 KStG.) übernommen. . 

Abs. 3: Aus geltendem Recht (§ 4 Abs. 3 
KStG. unter Berücksichtigung d:e,r KStNov. 1963) 
übernommen. 

ähnliche Hilfskassen als steuerbefreite soziale 
Einrichtungen zu behandeln, wenn ihre Leistun­
gen bestimmte im Abs. 1 Z. 4 bezeichnete Gren­
zen nicht übersteigen. Bei Gewährung von Pen­
sionen, Witwen-, Waisen- und Sterbegeld inner­
halb der Grenzen des Abs. 1 Z. 4 sollen daher 
die wirtschaftlichen Verhältnisse des Leistungs­
empfängers außer Betracht bleiben. Sonstige 
Leistungen, wie zum Beispiel Geburten-, Kran­
ken- und Schulgeldbeihilfen sowie ähnliche Aus­
hilfen dürfen jedoch nur in Fällen der Hilfsbe­
dürftigkeit und im angemessenen Ausmaß ge­
währt werden. Urlaubs(Reise)beihilfen, Zuwen­
dungen bei Geschäftsjubiläen und ähnliche Zu­
wendungen sind als Unterstützungsleistungen 
ausgeschlossen. 

Da durch die Begrenzung der Leistungen der 
Kasse deren Charakter als soziale Einrichtung 
sichergestellt ist, wurde die Begrenzung des 
Diensteinkommens der Mehrzahl der Leistungs­
empfänger in den Entwurf nicht mehr über­
nommen. Im übrigen weichen die Bestimmungen 
des Entwurfes nur insoweit sachlich vom gelten­
den Recht (§§ 13 bis 16 KStDV.) ab, als der 
Begriff wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb durch 
den Begriff Betrieb ersetzt wurde und der Be­
griff der Angehörigen auf die gemäß §§ 26 und 
27 des Einkommensteuergesetzes zusammen zu 
veranlagenden Personen eingeschränkt wurde. 

Zu § 7: 

Abs. 4 und Abs. 5: Unveränd~ert aus gelten~ Sachlich unverändert aus geltendem Recht (§ 5 
dem Recht (Artikel I Z. 3 KStNov. 1963) über- KStG.) übernommen. 
nommen. 

Zu § 6: 

Nach dem derzeit geltenden Recht muß es 
sich bei den steuerbefreiten Unterstützungs­
kassen und ähnlichen Hilfskassen, die keinen 
Rechtsanspruch auf Leistungen gewähren, um 
Kassen handeln, die Leistungen in Fällen der Not 
oder Arbeitslosigkeit gewähren. Nach dem Er­
kenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
29. Oktober 1965, Z. 1177, 1190/65, ist es zwar 
nicht erforderlich, daß eine ausgesprochene Not 
im engsten Sinne vorliegt, doch muß immerhin 
eine gewisse Hilfsbedürftigkeit gegeben sein. Um 
ein zuverlässiges Urteil darüber treffen zu kön­
nen, ob die einem Pensionisten gewährte laufen­
de Unterstützung noch zu den üblichen Leistun­
gen einer steuerbefreiten Unterstützungskasse 
gerechnet werden kann, müssen im Zweifel das 
jeweilige Ausmaß der Pension nach dem Allge­
meinen Sozialversicherungsgesetz und die sonsti­
gen persönlichen Verhältnisse im Einzelfall ge­
prüft werden. 

Der Entwurf schlägt, um derartige für die 
Steuerpflichtigen und die Verwaltung gleicher­
maßen schwierige und umfangreiche Prüfungen 
zu vermeiden, vor, Unterstützungskassen und 

Zu § 8: 

Abs. 1: Sachlich unverändert aus, geltendem 
Recht (§ 6 KStG. und Abschnitt 111 KStR. 1939) 
übernommen. 

Abs. 2: Unverändert aus geltendem Recht (§ 19 
KStDV.) übernommen. 

Abs. 3: Unverändert aus geltendem Recht (§ 7 
KStG.) übernommen. 

Zu § 9: 

Abs. 1: Sachlich unverändert aus geltendem 
Recht (§ 8' KStG. und § 21 Abs. 1 KStDV.) 
übernommen. 

Abs. 2: Sachlich unverändert aus geltendem 
Recht (§ 21 Abs. 2 KStDV.) übernommen. 

Zu § 10: 

Abs. 1: Sachlich unverändert aus geltendem 
Recht (§ 9 Abs. 1 Satz 1 KStG. und § 22 KStDV.) 
übernommen. § 9 Abs. 1 Satz 2 KStG. wurde 
als gegenstandslos nicht übernommen. Bei An­
wendung des § 10 Abs. 1 ist die von der Recht­
sprechung entwickelte Organtheorie zu beachten: 
Ist ein Organverhältnis auf dem Gebiete der 
Körperschaftsteuer anzuerkennen, weil sowohl 
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die Untergesellschaft als auch die Obergesellschaft 
inländische Kapitalgesellschaften sind, die Unter­
gesellschaft nach dem Gesamtbild der tatsäch­
lichen Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und 
organisatorisch in den Betrieb der Obergesell­
schaft eingegliedert ist und ein Ergebnisab­
führungsvertrag besteht, dann stellt die Abfüh­
rung des Gewinnes von der Untergesellschaft an 
die Obergesellschaft keine Ausschüttung von Ge­
winnanteilen im Sinne des § 10 Abs. 1 dar. 
Das Einkommen der Untergesellschaft gilt 
steuerlich als unmittelbares Einkommen der 
Obergesellschaft und ist zusammen mit dem Ein­
kommen der Obergesellschaft zu versteuern. 

Abs. 2: Unverändert aus geltendem Recht (§ 9 
Abs. 3 KStG.) übernommen. 

Abs. 3: Unverändert aus geltendem Recht (§ 9 
Abs. 2 KStG.) übernommen. 

Zu § 11: 

Unverändert aus geltendem Recht (Artikel I 
Z. 4 KStNov. 1963) übernommen. 

Zu § 12: 

Sachlich unveiändert aus geltendem Recht (§ 11 
KStG.) übernommen. Der Wegfall der Z. 3 des 
§ 11 KStG. ergibt - sich aus der Aufgabe der 
Rechtsform der Kommanditgesellschaft auf Ak­
tien im Aktiengesetz 1965. 

Zu § 13: 

Abs. 1 und 2: Unverändert aus geltendem 
Recht (§ 27 Abs. 1 und 2 KStDV.) übernommen. 
Unter Versicherungszweig im Sinne des Abs. 2 
sind beispielsweise die Lebensversicherung, die 
Krankenversicherung und die einzelnen Schadens­
versicherungen, wie U nfall-, Haftpflicht-, Feuer-, 
Hagel-, Gebäudeversicherung usw. zu verstehen. 

Abs. 3 des § 27 KStDV. wurde in den Entwurf 
mit Rücksicht auf Artikel 18 B.-VG. nicht über­
nommen. 

Zu § 14: 

Zu § 15: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
(§ 28 Abs. 1 bis 3 KStDV.) übernommen. 

Zu § 16: 

Aus geltendem Recht (§ 12 KStG. in der Fas­
sung des Artikels VIII Abs. 3 StÄG. 1949 und 
§ 10 Erbschaftssteueräquivalentgesetz, BGBl. 
Nr. 286/1960) übernommen. Außer den im § 16 
Z. 2 genannten Abgaben sind die Sondersteue1;' 
vom Vermögen, die einmalige Abgabe vom Ver­
mögenszuwachs und die einmalige Abgabe vom 
Vermögen nicht abzugsfähig (siehe § 25 Abs. 5). 
Die Anführung dieser Abgaben im § 16 Z. 2 ist 
unterblieben, weil es sich hiebei um vorüber­
gehende bzw. um auslaufende Abgaben handelt. 

Zu § 17: 

Der Au~druck "Ausgaben" wurde durch den 
betriebswirtschaftlich zutreffenderen Begriff 
"Aufwendungen" ersetzt. Im übrigen unverän­
dert aus geltendem Recht (§13 KStG.) über­
nommen. 

Zu § 18: 

Sachlich unverändert aus geltendem Recht 
(§ 14 KStG.) übernommen. 

Zu § 19: 

Unverändert aus geltendem Recht (§ 15 
KStG.) übernommen. 

Zu § 20: 

Unverändert ,aus geltendem Recht (§ 16 
KStG.) übernommen. 

Zu§ 21: 

Diese Vorschrift entspricht der Abrundungs­
bestimmung des § 32 Abs. 6 des Einkommen­
steuergesetzes und dient der Vereinfachung der 
Steuerberechnung. 

Da im Laufe der letzten Jahre auch die Kran- Zu § 22: 
kenversicherungsanstalten zu der von den Abs. 1: Der derzeit geltende Körperschaft­
Lebensversicherungsunternehmen schon bisher steuertarif ist seit der Veranlagung 1950 in Kraft. 
beobachteten versicherungsmathematischen Me- In diesem Zeitraum sind bei der Einkommen­
thode der Errechnung der Prämienreserve über- steuer mehrmals Ermäßigungen vorgenommen 
gegangen sind, besteht keine Veranlassung für worden. Durch die vorgesehene Erhöhung der 
eine unterschiedliche steuerliche Behandlung Einkommensstufen wird die Körperschaftsteuer 
dieser beiden Versicherungszweige. Der übrige bei niedrigeren Einkommen der Einkommen­
Wortlaut des § 14 wurde - ausgenommen die steuer angenähert. Der in der Einkommenstufe 
Erhöhung des Prozentsatzes im Abs. 3 - aus von 1,000.000 S bis 1,111.100 S vorgesehene Zu­
den §§ 25 und 26 Abs. 1 KStDV. sachlich ~nver- schlag von nur 40 v. H. gegenüber 50 v. H. bei 
ändert übernommen. § 26 Abs. 1 letzter Satz den vorausgehenden Härteregelungen ist erfor­
KStDV. wurde wegen Wegfall der Mindestbe- derlich, wenn vermieden werden soll, daß der 
steuerung gemäß § 17 KStG. und § 26 Abs. 2 den Betrag von 1,000.000 S übersteigende Ein­
KStDV. mit Rücksicht auf Artikel 18 B.-VG'

I 
kommensteil nicht nur zur Gänze weggesteuert 

nicht übernommen. wird, sondern dem Steuerpflichtigen nach Abzug 
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der Körperschaftsteuer samt Beitrag vom Ein­
kommen zur Förderung des Wohnbaues und für 
Zwecke des Familienlastenausgleiches weniger_ 
verbleibt,. als wenn er I ein Einkommen. von 
1,000.000 5 zu versteuern hätte. 

Abs. 2: Der Ermäßigung der Körperschaft­
steuer für Ausschüttungeb,die auf Grund eines 
den handelsrechtlichen V 6rschriften entsprechen­
den Gewinnverteilungsbe~chl~sses vorgenommen 
werden, liegt die Erwäg~ng zugrunde, daß - die 
Rentabilität des in Kapit~lgesellschaften angeleg­
ten Vermögens derzeit h~nter der vergleichbarer 
a~de~er Kapitalanl.agen ~zum B~ispiel festver~ 
zmshcher Wertpapiere) 4urückblelbt und daher 
verbessert werden soll. Nach der Bestimmung 
des § 22 Abs. 2 d~s Entwurfes ist für die Be­
rechnung der Körperschdftsteuer vom Einkom­
men und den auf Grund leines den handelsrecht­
lichen Vorschriften entsgrechenden Gewinnver­
teilungsbeschlusses -vorgbnommenen Ausschüt­
tungen auszugehen. Übei-steigt das Einkommen 
die genannten Ausschüttiungen für jenes Wirt­
schaftsjahr, dessen Ergeb~is bei der Veranlagung 
berücksichtigt wird, so idt der die Ausschüttun­
gen übersteigende Teil de~ Einkommens mit dem 
sich aus § 22 Abs. 1 für das gesamte Einkommen 
ergebenden 5teuersatz zh versteuern. Der Teil 
des Einkommens, der deh offenen Ausschüttun­
gen entspricht, ist mit d~m halben sich aus § 22 
Abs. 1 für das gesamte Einkommen ergebenden 
5teuersatz zu versteuerrl. Übersteigen die ge­
nannten Ausschüttungen das Einkommen (zum 
Beispiel bei Ausschüttung aus vorhandenen Re­
serven, Gewinnvorträgen), so ist das Einkom­
men mit der Hälfte desl sich nach Abs. 1 erge­
benden Betrages zu versteuern. Zu den Aus­
schüttungen im 5inne d~s § 22 Abs. 2 rechnen 
nicht verdeckte Gewinnafsschüttungen oder Ge­
winnabführungen auf 1rund eines Ergebnisab­
führungsvertrages bei Organverhältnissen. 

Bei s pi i eie: 

1. Einkommen 1968 ........... . 
Offene Ausschüttungen für 1968 

40% von 300.000 5 ....... . 
20% von 200.000 5 ....... . 

Körperschaftsteuer (ohne Beitrag) 
daher ..................... ~ .. 

2. Einkommen 1968 ............ . 
Offene Ausschüttungen für 1968 

20% von 500.000 5 ....... . 
Körperschaftsteuer (ohne Beitrag) 
daher ............... : ...... . 

3. Einkommen 1968 ..... _ ..... . 
Offene AussChüttungen für 1966 
bis 1968 (§ 22 Abs. 2 dritter 5atz) 

30°/0 von 220.000 5 ....... . 
50% von 20.000 5 ....... . 

220.000 5 

500.000 S 
200.000 5 
120.000 5 

40.000 5 

160.000 5 

500.000 S 
600.000 S 
100.000 S 

100.000 5 

220.000 S 

100.000 5 
66.000' 5· 
10.000 5 

76.000 5 

5teuersatz bei Einkommen von 
220.000 5 gern. § 22 Abs. 1 .. , 

34'5454% von 120.000 5 
17'2727% von 100.000 S .... 

Körperschaftsteuer (ohne Bei trag) 

34'5454C/o 
41.454'54 5 
17.27272 5 

58.727'26 5 

gern. § 204 BAO abgerundet .. ' 58.727'- 5 

4. Einkommen 1968 .... ' ........ . 
Offene Ausschüttungen für 1968 
Einkünfte gern. § 22 Abs. 3 .... 

500.000 : 2,000.000 = 1 : 4 
25% von 800.0005 ....... . 

Tarifbegünstigt gern. § 22 Abs. 2 
Tarifbegünstigt gern. § 22 Abs. 3 

Allgemeiner 5teuersatz gern. § 22 
Abs. 1 ..................... . 

44% von 900.000 S ..... . 
22% von 1,100.000 5 ..... . 

Körperschaftsteuer (ohne Beitrag) 
daher ...................... . 

2,000.000 5 
800.000' 5 
500.000 S 

200.000 5 
600.000 S 
500.000 S 

900.000 5 
396.000 5 
242.000 5 

638.000 S 
Abs. 3: Als Kreditanstalten des öffentlichen 

Rechtes können nach öst.crreichischem Recht nur 
die Landeshypothekenanstalten und die Pfand­
briefstelle der österreichischen Hypothekenan­
stalten gelten. Im Entwurf wird' daher vorgec 

schlagen, an 5telle des Ausdruckes "Kredltan­
stalten des öffentlichen Rechtes" die Bezeichnung 
"Landeshypothekenanstalten einsdlließIich der 
Pfandbriefstelle der österreichischen Hypothe-· 
kenanstalten" zu verwenden. Außerdem wurde 
die Bestimmung des § 31 Abs. 1 K5tDV. über­
nommen. Die Schiffspfandbriefbanken sind dem 
österreichischen Recht fremd; sie wurden des­
halb nicht übernommen. 

Abs. 4: 

Z. i: Unverändert aus geltendem Recht (Ar­
tikel IX 5tAG. 1950 in der Fassung des Ar­
tikels VIII, 2. StAG. 1951) übernommen: 

Z. 2 und 3: Unverändert aus geltendem Redlt 
(Artikel I Z. 5 K5tNov. 1963) übernommen. 

Abs. 5: Unverändert aus geltendem Recht 
(§ 19 letzter Absatz K5tG.) übernommen. 

Zu § 23: 

Die Nachversteuerung der Investitionsrücklage 
im 5inne des_ § 6 d des Einkommensteuerge­
setzes wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit 
im zweiten Abschnitt des Einkommensteuerge­
setzes betreffend das Einkommen geregelt. Da 
diese Nachversteuerung, soweit sich die Körper­
schaftsteuer erhöht (§ 6 d Abs. 2 letzter, Satz 
des Einkommensteuergesetzes), -als Abgabenent­
richtungsmaßnahme anzusehen ist, könnte es 
ohne die Vorschrift des 5atzes 2 zweifelhaft sein, 
ob diese Erhöhung für Körperschaften anzuwen­
den ist. Im übrigen unv-erändert aus geltendem 
Recht (§ 20 Abs. 1 K5tG.) übernommen. 
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Zu § 24: 

Aus geltendem Recht (§ 21 KStG.) mit der 
Knderung übernommen, daß das steuerpflichtige 
Einkommen offenbar den Betrag von 10.000 S 
nicht übersteigt. 

Zu § 25: 

Abs. 2: Nach dieser Anordnung sind alle Be­
stimmungen des Körperschaftsteuerrechtes, die 
nicht in den Gesetzentwurf aufgenommen sind, 
für die Zeit ab 1. Jänner 1968 nicht mehr anzu­
wenden. Für die Zeit ab 1. Jänner 1968 wer­
den - außer den bereits erwähnten Vorschrif­
ten - folgende gesetzliche Bestimmungen nicht 
mehr anzuwenden sein: 

A. Aus dem Körperschaftsteuergesetz 

§ 10: Wurde in den Entwurf nicht übernom­
men, weil er durch Artikel 18 B.-VG. seine Gel­
tungverloren hat. 

§ 17: Wurde in den Entwurf nicht übernom­
men. Die Mindestbesteuerung stellt eine aus dem 
Rahmen der Einkommensbesteuerung heraus­
fallende Sonderbesteuerung dar, weil sie ein fik­
tives Einkommen besteuert. Sie kann mit der 
Verbrauchsbesteuerung bei den natürlichen Per­
sonen nach § 95 Einkommensteuergesetz ver­
glichen werden. Der Mindestbesteuerung werden 
die Ausschüttungen, gewisse Aufwendungen für 
die Geschäftsführung und die Vergütungen an 
die Organe der Überwachung zugrunde gelegt, 
wenn das sogenannte Erfolgseinkommen niedri­
ger ist. Die Mindestbesteuerung führt somit zu 
einer doppelten Erhebung der Körperschaft­
steuer, weil die Ausschüttungen und die Ver-

. gütungen an Aufsichtsorgane bei der Ermitt­
lung des Einkommens nicht abzugsfähig sind 
beziehungsweise zu einer Beseitigung der bei der 
Erfolgsbesteuerung vorgesehenen Steuerfreiheit 
bestimmter Erträge (zum Beispiel auf Grund 
eines Doppelbesteuerungsabkommens oder des 
Schachtelprivilegs). Um diese Auswirkungen zu 
beseitigen und den Kapitalgesellschaften auch in 
Verlust jahren eine stetige Dividendenpolitik zu 
erleichtern, schlägt der Entwurf eine Aufhebung 
der Mindestbesteuerung vor. 

§ 20 Abs. 2: Dieser Bestimmung, die durch 
Artikel VII StAG. 1951, BGBl. Nr. 191, in das 
KStG. eingefügt wurde, kommt nur deklarative 
Bedeutung zu und wurde daher in den Entwurf 
nicht übernommen. Nach § 23 des Entwurfes 
sind auf die Veranlagung zur Körperschaftsteuer 
und auf die Entrichtung der Körperschaftsteuer 
die Vorschriften entsprechend anzuwenden, die 
für die Einkommensteuer gelten. Hiedurch ist 
klargestellt, daß alle für Körperschaften anwend­
baren Bestimmungen des dritten Abschnittes des 
Einkommensteuergesetzes betreffend die Veran­
lagung (zum Beispiel Steuererklärungspflicht, 

Form der Erklärungen usw.) und des fünften 
Abschnittes des Einkommensteuergesetzes be­
treffend die Entrichtung der Steuer (zum Beispiel 
Vorauszahlungen, Steuerabzug vom Kapitaler­
trag, . Steuerabzug in besonderen Fällen, - Ab­
schlußzahlung) auch für die Körperschaftsteuer 
gelten, sofern das Körperschaftsteuergesetz 
nichts Abweichendes bestimmt. 

§ 22: Wurde in den Entwurf nicht übernom­
men, weil er durch Artikel 18 B.-VG. seine Gel­
tung verloren hat. 

§ 23: Wurde als gegenstandslos nicht 111 den 
Entwurf übernommen. 

§ 24: Wurde als gegenstandslos nicht In den 
Entwurf übernommen. 

B. Aus der Ersten Verordnung zur Durchfüh~ 
rung des Körperschaftsteuergesetzes 

§ 6: Wurde als gegenstandslos nicht in den 
Entwurf übernommen. 

§ 7: Wurde in den Entwurf nicht übernom­
men, weil die Bestimmung nur deklarativen 
Charakter hat. 

§ 8: Gegenstandslos geworden durch Zeitab­
lauf. 

§§ 9 bis 11: Aufgehoben durch § 21 der Ge­
meinnützigkeitsverordnung vom 16. Dezember 
1941, RStBl. S. 937. Dieser Rechtsstoff ist in der 
BAO. (§§ 33 bis 47) geregelt. 

§ 12: Gegenstandslos geworden infolge der 
geltenden Vorschriften über die Gemeinnützig­
keit im Wohnungswesen und § 36 Abs. 1 letzter 
Satz BAO . 

§ 17: Gegenstandslos geworden durch Zeitab­
lauf. 

§ 18: Wurde in den Entwurf als überholte 
nicht übernommen. 

§ 20: Wurde in den Entwurf nicht übernom­
men, weil die Bestimmung nur deklarativen Cha­
rakter hat. 

§ 23: Wurde als gegenstandslos nicht üb~rnom­
men. 

§ 24: Wurde in den Entwurf nicht übernom­
men, weil die Bestimmung nur deklarativen Cha­
rakter hat. 

§ 29: Gegenstandslos geworden durch Zeitab-
lauf. .-

§ 30: Gegenstandslos geworden durch Wegfall 
der Vorschriften des § 17 KStG. 

§ 32: Gegenstandslos geworden durch Zeitab­
lauf. 

§§ 33 bis 35: Wurden in den Entwurf nicht 
übernommen, weil diese Bestimmungen nu.r de­
klarativen Charakter haben. § 23 des Entwurfes 
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bestimmt, daß auf die Veranlagung zur Körper­
schaftsteuer die für die Einkommensteuer gel­
tenden Vorschriften entsprechend anzuwenden 
sind. Die im dritten Abschnitt des Einkommen­
steuergesetzes betreffend die Veranlagung ent­
haltenen Vorschriften über die Steuererklärungs­
pflicht und über die Form der Erklärungen gel­
ten daher auch für die Körperschaftsteuer. 

§ 36: Gegenstandslos geworden durch Zeitab­
lauf. 

§ 37: Gegenstandslos geworden durch Zeitab­
lauf. 

§§ 38 bis 40: Diese Paragraphen wurden in den 
Entwurf nicht aufgenommen, da sie mit Wirk­
samkeit ab dem Kalenderjahr 1939 durch § 6 
des Dritten Gesetzes zur Knderung des Finanz­
ausgleiches vom 31. Juli 1938 aufgehoben wor­
den waren. 

§ 41: Wurde als gegenstandslos in den Ent­
wurf nicht aufgenommen. 

Abs. 4: Die Aufzählung der im Abs. 3 ange­
führten gesetzlichen Bestimmungen mußte des­
halb erfolgen, um zu verhindern, daß durch die 
Bestimmung im Abs. 2 auch die im Abs. 3 ent­
haltenen steuerrech dichen Vorschriften aufge­
hoben werden. 

Abs. 5: Siehe Erläuterungen zu § 16. 

Verzeichnis der Abkürzungen 

BAO. 

BGBL 
B.-VG. 
dRGBl. 
GewSiG. 

KStDV. 

KStG. 

KStGenV. 

KStNov. 1963 

KStR. 1939 

RStBl. 
StKG. 

= Bundesabgabenordnung, 
BGBL Nr. 194/1961 
Bundesgesetzblatt 
Bundes-Verfassungsgesetz 
Deutsches Reichsgesetzblatt 
Gewerbesteuergesetz 1953, 
BGBL Nr. 2/1954 
Erste Verordnung zur 
Durchführung des Körper­
schaftsteuergesetzes vom 
6. Februar 1935, dRGBl. I 
S. 163, RStBl. S. 217 
Körperschaftsteuergesetz 
vom 16. Oktober 1934, 
dRGBl. I S. 1031, RStBI. 
S. 1287 
Verordnung über die Kör­
perschaftsteuer der Er­
werbs- und Wirtschaftsge­
nossenschaften vom 8. De­
zember 1939, dRGBl. I 
S. 239-1, RStBI. S. 1189 
Körperschaftsteuernovelle 
1963, BGBl. Nr. 50/1963 
Körperschaftsteuerricht-
linien für 1939, RStBl. 
1940, S. 73 
Reichssteuerblatt 
Steueränderungsgesetz 
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